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Bezirksverordnetenversammlung
Steglitz-Zehlendorf von Berlin 

  
Vorlage zur Kenntnisnahme 

Drucksache 
 
vom / der 
Bezirksamt 

Drs. Nr: 
Status: 
Datum: 
Verfasser: 

0468/II 
öffentlich 
11.08.2003 
Bezirksamt 

Bebauungsplan 6-5B 

(Gewerbegebiet Kamenzer Damm - Haynauer Straße) 

Beratungsfolge: 
Ausschuss 

1. BVV 
Sitzung 

10 
Datum 

20.11.2002 
Erledigungsart 

Kenntnis genommen 
Sachverhalt: 
 Gegenstand der Vorlage: Bebauungsplan 6-5B 

[Gewerbegebiet Kamenzer Damm –Haynauer Straße] 

 Berichterstatter: Bezirksstadtrat Stäglin 

 Die Bezirksverordnetenversammlung wird gemäß § 15 BezVG gebeten, von nachstehendem 
Kenntnis zu nehmen: 

 Das Bezirksamt hat in seiner heutigen Sitzung 

I. gemäß § 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
[AG BauGB] Kenntnis genommen vom Ergebnis 

a) der frühzeitigen Bürgerbeteiligung (Anhörung) gemäß § 3 Abs. 1 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) sowie 

b) der Beteiligung des Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB 

und beschlossen 

II. den Bebauungsplan-Entwurf 6-G1 für die Grundstücke Kamenzer Damm 76 / 86, 
Haynauer Straße 47 – 80 und Trachenbergring 33 / 35 im Bezirk Steglitz-
Zehlendorf, Ortsteil Lankwitz auf der Grundlage des eingeleiteten Entwurfes 
ohne inhaltliche Änderungen als einfachen Bebauungsplan unter der geänderten 
Bezeichnung 6-5B weiterzuführen. 

Auf die als Anlagen beigefügte Zusammenfassung der Ergebnisse der Anhörung und der 
Trägerbeteiligung sowie die Begründung mit der geänderten Bezeichnung 6-5B des 
Bebauungsplanes wird verwiesen. 

 

Weber                                                                   Stäglin 

Bezirksbürgermeister                                            Bezirksstadtrat 
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